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Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Zweck-
verbandes KDN - Dachverband kommunaler IT-
Dienstleister fiir seine eigenbetriebsahnliche Einrich-
tung AKDN-sozial fur das Geschaftsjahr 2018

Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes
KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister fiir seine eigenbetriebsahnliche
Einrichtung AKDN-sozial fiir das Geschaftsjahr 2018

Bekanntmachung des KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister

Vom 3. Marz 2020

Die Verbandsversammlung stellt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 mit einer Bilanz-
summe von 1901 789,56 Euro und einem Jahresfehlbetrag von - 50 406,46 Euro fest. Das Jah-
resdefizit wird der Gewinnrlcklage entnommen.

AbschlieBender Vermerk der GPA NRW
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Die GPA NRW ist gemaB § 106 Absatz 2 GO NRW in der bis zum 31. Dezember 2018 glltigen Fas-
sung in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlusspriferin
des Betriebes AKDN-sozial. Zur Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung zum 31. Dezember
2018 hat sie sich der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Ernst & Young GmbH, Kéln, bedient.

Diese hat mit Datum vom 8. August 2019 den nachfolgend dargestellten uneingeschrankten

Bestatigungsvermerk erteilt.

"Bestatigungsvermerk des Abschlussprifers

Wir haben den Jahresabschluss der eigenbetrieblichen Einrichtung AKDN-sozial, Kdln, - be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung fir das
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschlieBlich der
Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprift. Darliber hinaus haben wir
den Lagebericht der AKDN-sozial flir das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember
2018 gepriift.

Wir haben unsere Priifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Ubereinstimmung mit
§ 106 Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 3 Abs. 1 JAP DVO
NRW i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftspriifer (IDW) festgestell-
ten deutschen Grundsatze ordnungsmaBiger Abschlussprifung durchgefiihrt. Unsere Verant-
wortung nach diesen Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Ab-
schlussprifers fir die Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts” unseres Bestati-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Uber-
einstimmung mit den deutschen Handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-
ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen
erfullt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prifungsnachweise ausreichend und
geeignet sind, um als Grundlage fur unsere Priifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lage-
bericht zu dienen.

GemaB § 3 Abs. 3 Verordnung lber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigenbe-
trieben und prifungspflichtigen Einrichtungen des Landes Nordrhein-Westfalen (JAP DVO)
i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen Einwendungen ge-
gen die OrdnungsmaBigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts gefiihrt hat.”
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Die GPA NRW hat den Prifungsbericht der Wirtschaftsprifungsgesellschaft Ernst & Young
GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzahlen durchgefiihrt. Sie kommt dabei zu
folgendem Ergebnis:

Der Bestatigungsvermerk des Wirtschaftsprifers wird vollinhaltlich Gbernommen. Eine Ergan-
zung geman § 3 der Verordnung Uber die Durchfiihrung der Jahresabschlussprifung bei Eigen-
betrieben und prifungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht er-
forderlich.

Herne, den 17. Februar 2020

Gemeindeprufungsanstalt Nordrhein-Westfalen
Im Auftrag

Gregor Loges

Koln, den 3. Marz 2020

Zweckverband KDN - Dachverband kommunaler IT-Dienstleister
Der Verbandsvorsteher
Dr. Stephan Keller

MBI. NRW. 2020 S. 148.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 3/3


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2020-6

	LRMB - Landesrecht Ministerialblatt
	 Bekanntmachung des Jahresabschlusses des Zweckverbandes KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister für seine eigenbetriebsähnliche Einrichtung AKDN-sozial für das Geschäftsjahr 2018 

